
Stadt Buchen (Odenwald)                              Neckar-Odenwald-Kreis 

 

 

Bekanntmachung der 

2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche 

Leistungen (Verwaltungsgebührensatzung) 

 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und der §§ 2 und 11 des 

Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Buchen (Odenwald) am 2. November 2020 

folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen (Verwaltungsgebühren) der 

Stadt Buchen (Odenwald) vom 03. Dezember 2007, zuletzt geändert am 01.12.2009, wird wie folgt 

geändert: 

 

§ 4 

Gebührenhöhe 

(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach dem dieser Satzung beigefügten 

Gebührenverzeichnis. Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil der Satzung. Für öffentliche Leistungen, 

für die im Gebührenverzeichnis weder eine Verwaltungsgebühr bestimmt noch Gebührenfreiheit 

vorgesehen ist, ist eine Gebühr bis 10.000 Euro zu erheben. 

(2) Ist eine Verwaltungsgebühr innerhalb eines Gebührenrahmens zu erheben, bemisst sich die Höhe nach 

dem Verwaltungsaufwand sowie nach der wirtschaftlichen oder sonstigen Bedeutung für den 

Gebührenschuldner zum Zeitpunkt der Beendigung der öffentlichen Leistung. 

(3) Ist eine Verwaltungsgebühr nach dem Wert des Gegenstandes zu berechnen, so ist der Verkehrswert zur 

Zeit der Beendigung der Leistung maßgebend. Der Gebührenschuldner hat auf Verlangen den Wert des 

Gegenstandes nachzuweisen. Bei Verweigerung oder ungenügender Führung des Nachweises hat die 

Behörde den Wert auf Kosten des Gebührenschuldners zu schätzen. Sie kann sich hierbei 

Sachverständiger bedienen. 

(4) Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung abgelehnt, wird eine Verwaltungsgebühr in 

Höhe von einem Zehntel bis zum vollen Betrag der Gebühr, mindestens 4,00 Euro, erhoben. Wird der 

Antrag ausschließlich wegen Unzuständigkeit abgelehnt, wird keine Gebühr erhoben. Eine Gebühr kann 

in Fällen nach Satz 1 nicht erhoben werden, wenn die Erbringung der öffentlichen Leistungen nach 

Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) erfolgen sollte. 

 

(5) Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung, mit dessen sachlicher Bearbeitung begonnen 

ist, vor Erbringung der öffentlichen Leistung zurückgenommen oder unterbleibt die öffentliche Leistung 

aus sonstigen, vom Schuldner zu vertretenden Gründen, so wird je nach dem Stand der Bearbeitung ein 

Zehntel bis zur Hälfte der vollen Gebühr erhoben. Die Mindestgebühr beträgt 6,50 Euro. Eine Gebühr kann 

in Fällen nach Satz 1 nicht erhoben werden, wenn die Erbringung der öffentlichen Leistungen nach 

Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) erfolgen sollte. 

 

§ 2 

Diese 2. Änderungssatzung tritt zum 1. Januar 2021 in Kraft. 



Hinweis: 

Nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung  (GemO) wird eine etwaige Verletzung von verfahrens- oder Formvorschriften der 

GemO oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung – sofern nicht der Bürgermeister dem 

Beschluss nach §43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 

innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO beanstandet hat – 

von Anfang an unbeachtlich, wenn sie  nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung 

unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Stadt Buchen 

(Odenwald) geltend gemacht worden sind. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die 

Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt 

worden sind. 

Diese Bekanntmachung ist gemäß § 27 a Landesverwaltungsverfahrensgesetz auch auf der Homepage der 

Stadt Buchen (Odenwald) unter http://www.buchen.de/buergerservice/oeffentliche-bekanntmachungen.html 

veröffentlicht 

 

Buchen, 3. November 2020 

gez. Roland Burger  

Bürgermeister  

http://www.buchen.de/buergerservice/oeffentliche-bekanntmachungen.html

